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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Hannes Amesbauer und weitere Abgeordnete haben 

am 13. Juli 2022 unter der Nr. 11885/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Abgängige minderjährige Asylwerber“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Vorweg wird angemerkt, dass sich die nachfolgenden Auswertungen auf die revidierten 

Daten der offiziellen Jahresstatistik 2021 (abgefragt am 1. März 2022) beziehen, welche 

die Aufgliederung der unbegleiteten minderjährigen Fremden ab Seite 19 beinhaltet 

(https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/). Aus diesem Grund wird es Abweichungen zu 

den Antworten bereits älterer parlamentarischer Anfragen geben, da diese noch die 

unbereinigten Daten (Dezember-Statistik 2021) enthalten. Zudem darf darauf hingewiesen 

werden, dass die Asylantragszahlen auf Bundesebene erhoben und keine Untergliederung 

innerhalb der einzelnen Bundesländer erfolgt.  

Zur Frage 1: 

• Wie viele Asylanträge wurden insgesamt von unbegleiteten Minderjährigen im Jahr 

2021 gestellt? 

a. Wie gliedern sich diese Anträge nach Nationalitäten auf? 

b. Wie gliedern sich diese Anträge nach Geschlechter auf? 
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c. Wie gliedern sich diese Anträge nach Bundesländer auf? 

Es darf auf die öffentliche Jahresstatistik 2021 auf der Homepage des Bundesministeriums 

für Inneres (https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/) verwiesen werden. 

Zur Frage 2: 

• Wie viele Asylverfahren von unbegleiteten Minderjährigen wurden im Jahr 2021 

insgesamt aufgrund von Asylverfahrensentziehung gestoppt? 

a. Wie gliedern sich diese gestoppten Asylverfahren nach Nationalitäten auf? 

b. Wie gliedern sich diese gestoppten Asylverfahren nach Geschlechter auf? 

c. Wie gliedern sich diese gestoppten Asylverfahren nach Bundesländer auf? 

Im Jahr 2021 haben sich insgesamt 3.749 unbegleitete minderjährige Fremde dem 

Asylverfahren entzogen.  

Staatsangehörigkeit Gesamt 

Afghanistan 2.649 

Syrien 524 

Bangladesch 180 

Pakistan 123 

Ägypten 65 

Marokko 43 

Irak 32 

Somalia 32 

Libyen 19 

Algerien 16 

Top 10 3.683 

Rest 66 

Gesamt 3.749 

 

Geschlecht Gesamt 

Männlich 3.706 

Weiblich 39 

Keine Angabe 4 

Gesamt 3.749 

Darüberhinausgehende Statistiken werden nicht geführt. 
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Zur Frage 3: 

• Wie viele Asylanträge wurden insgesamt bisher von unbegleiteten Minderjährigen im 

Jahr 2022 gestellt? 

a. Wie gliedern sich diese Anträge nach Nationalitäten auf? 

b. Wie gliedern sich diese Anträge nach Geschlechter auf? 

c. Wie gliedern sich diese Anträge nach Bundesländer auf? 

Im Zeitraum Jänner bis Juli 2022 wurden insgesamt 5.372 Asylanträge von unbegleiteten 

minderjährigen Fremden in Österreich gestellt. 

Staatsangehörigkeit 
Geschlecht 

Gesamt 
Männlich Weiblich 

Afghanistan 3.835 5 3.840 

Syrien 615 30 645 

Pakistan 298   298 

Ägypten 158   158 

Tunesien 97 1 98 

Somalia 82 10 92 

Indien 57   57 

Marokko 50 1 51 

Türkei 36 3 39 

unbekannt 14 1 15 

Bangladesch 11   11 

Libyen 9 1 10 

Irak 8 1 9 

Ukraine 6 1 7 

Algerien 6   6 

Russische Föderation 3 2 5 

Iran 4 1 5 

Libanon 4   4 

Kamerun 2 1 3 

Georgien   2 2 

Mali 2   2 

Armenien 2   2 

Gambia 2   2 

Eritrea 2   2 

Nigeria 2   2 

Belarus 2   2 

Volksrepublik China   1 1 

Benin 1   1 
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Staatsangehörigkeit 
Geschlecht 

Gesamt 
Männlich Weiblich 

Sudan 1   1 

Burundi 1   1 

Demokratische Republik Kongo 1   1 

Gesamt 5.311 61 5.372 

Zur Frage 4: 

• Wie viele Asylverfahren von unbegleiteten Minderjährigen wurden im Jahr 2022 bisher 

insgesamt aufgrund von Asylverfahrensentziehung gestoppt? 

a. Wie gliedern sich diese gestoppten Asylverfahren nach Nationalitäten auf? 

b. Wie gliedern sich diese gestoppten Asylverfahren nach Geschlechter auf? 

c. Wie gliedern sich diese gestoppten Asylverfahren nach Bundesländer auf? 

Im Zeitraum Jänner bis Juli 2022 haben sich insgesamt 5.140 unbegleitete minderjährige 

Fremde dem Asylverfahren entzogen.  

Staatsangehörigkeit Gesamt 

Afghanistan 3.954 

Syrien 454 

Pakistan 279 

Ägypten 148 

Tunesien 87 

Marokko 50 

Indien 47 

Türkei 26 

Bangladesch 22 

Libyen 14 

Top10 5.081 

Rest 59 

Gesamt 5.140 

 

Geschlecht Gesamt 

Männlich 5.105 

Weiblich 26 

Keine Angabe 9 

Gesamt 5.140 

Darüberhinausgehende Statistiken werden nicht geführt. 
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Zu den Fragen 5 und 7: 

• Wie wurde die Abwesenheit der Betroffenen festgestellt bzw. bekannt? 

• Welche Maßnahmen wurden durch die Behörden ergriffen, um den Aufenthaltsort der 

abgängigen Minderjährigen festzustellen? 

In den Betreuungseinrichtungen des Bundes werden täglich Anwesenheitskontrollen 

durchgeführt, bei denen Betreuerinnen und Betreuer die Zimmer der Asylwerberinnen 

und Asylwerber aktiv aufsuchen. 

Wird im Falle des Verschwindens einer Person bei einer österreichischen 

Sicherheitsdienststelle Anzeige erstattet, weil das Vorliegen eines Sachverhaltes 

befürchtet wird, der die in § 24 Abs. 1 Z. 2 und 3 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG) 

normierten Voraussetzungen erfüllt oder ein Ersuchen gemäß § 24 Abs. 1 Z. 4 SPG iVm 

§ 162 Abs. 1 ABGB vorliegt, werden breitgefächerte sachdienliche Informationen erhoben. 

Dazu zählen insbesondere personenbezogene Daten, wie Familien- und Vorname, 

Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit, eine Personenbeschreibung sowie das 

Datum und der Ort der Abgängigkeit. In der Folge werden Informationen zum (familiären) 

Umfeld, zu den Lebensumständen und Gewohnheiten sowie zu den äußeren Umständen 

des Verschwindens ermittelt. Abhängig von den Umständen des Verschwindens werden 

gegebenenfalls weitere situativ angepasste Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen 

eingeleitet. 

Im Rahmen der sicherheitspolizeilichen Aufgabenstellung „Fahndung“ werden vermisste 

Personen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen in der nationalen 

Fahndungsdatenbank zur Ausschreibung gebracht. Gleichzeitig wird die Ausschreibung im 

Schengener Informationssystem (SIS) bewirkt, wodurch die Fahndungsdaten in den 29 

Schengen-Partnerstaaten innerhalb weniger Minuten ab der Speicherung abrufbar und 

ersichtlich sind. 

Im Übrigen wird auf die Beantwortung der Frage 11 der parlamentarischen Anfrage 

Nr. 4985/J vom 15. Jänner 2021 (4983/AB XXVII. GP) verwiesen. 

Zu den Fragen 6, 8 und 9: 

• Wie lange waren die unbegleiteten Minderjährigen durchschnittlich in Österreich, 

bevor sie nicht mehr aufgefunden wurden? 

• Wie viele der verschwundenen minderjährigen Asylwerber konnten seit 2021 wieder 

aufgefunden werden bzw. der Aufenthaltsort ausgeforscht werden? 
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• Wo wurden diese Minderjährigen wieder aufgefunden bzw. welche Aufenthaltsorte 

wurden bekannt? 

Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. 

Zur Frage 10: 

• Wo vermuten die Behörden den Aufenthalt der mittlerweile knapp 6000 

Minderjährigen die nicht wieder aufgefunden werden konnten bzw. deren 

Aufenthaltsort nicht mehr ausgeforscht werden konnte? 

Meinungen und Einschätzungen unterliegen nicht dem parlamentarischen 

Interpellationsrecht. 

Zur Frage 11: 

• Welche Präventionsmaßnahmen wurden durch die Behörden ergriffen und 

mittlerweile umgesetzt? 

Die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH (BBU GmbH) 

sucht durch gezielte Bezugsbetreuung, wiederholte und gut verständliche Informationen 

zum Asylverfahren und Aufklärung der minderjährigen Asylwerberinnen und Asylwerber 

hinsichtlich möglicher Gefahren bei einer Weiterreise, die Abgängigkeit von Kindern und 

Jugendlichen zu reduzieren. Die Prävention von Abgängigkeiten bei minderjährigen 

Asylwerberinnen und Asylwerbern ist ein Schwerpunkt des BBU-Kinderschutzkonzeptes, 

dessen Entwicklung und Umsetzung von externen relevanten Akteuren intensiv begleitet 

wird. 

Aktuell wurden in Bezug auf die sich immer mehr verschlechternde humanitäre Situation 

in der Ukraine und die dadurch entstehende Gefahr, dass flüchtende unbegleitete Kinder 

und Jugendliche aus der Ukraine Opfer von Menschenhandel werden könnten, vom 

Bundesministerium für Inneres in Kooperation mit dem Bundesministerium für 

europäische und internationale Angelegenheiten, Non-Governmental Organisations (NGO) 

und Kinder- Jugendhilfeträger umfassende Präventions-, Sensibilisierungs- und 

Aufklärungsmaßnahmen österreichweit umgesetzt. Als Medien wurden für Kampagnen 

Plakate, Folder und Aufkleber verwendet. 

Des Weiteren wurde die Menschenhandelshotline des Bundeskriminalamtes +43 (0) 677 

61 34 34 34 proaktiv beworben bzw. die Verbreitung intensiviert. Im operativen Bereich 

werden die Kontrollmaßnahmen an den Grenzen zu den östlichen Nachbarstaaten 
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Österreichs verstärkt und Schwerpunktaktionen in „Rotlicht-Etablissements“ und zur 

Feststellung der illegalen Prostitution in Hotels und Wohnungen durchgeführt. 

Zu den Fragen 12 bis 14: 

• Gibt es weiterhin Geldleistungen an nicht auffindbare Personen? 

• Wenn ja, warum? 

• Wenn ja, welche Summen sind in diesem Kontext seit 2021 entstanden? 

Eine mehr als 24 Stunden dauernde unentschuldigte Abwesenheit von der 

Bundesbetreuungseinrichtung führt zur Abmeldung von der Grundversorgung und in 

weiterer Folge zur Einstellung der Leistungsgewährung aus der Grundversorgung. 

Zur Frage 15: 

• Wie oft wurde im Jahr 2021 bei einer behaupteten Minderjährigkeit eines Asylwerbers 

eine multifaktorielle Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose angeordnet? 

a. Wie gliedern sich diese Fälle nach Nationalitäten auf? 

b. Wie gliedern sich diese Fälle nach Geschlechter auf? 

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 677 multifaktorielle Altersfeststellungen angeordnet.  

Staatsangehörigkeit Multifaktorielle Altersfeststellung 

Afghanistan 227 

Somalia 204 

Syrien 148 

Bangladesch 30 

Marokko 18 

Pakistan 12 

Algerien 6 

Libyen 4 

Tunesien 4 

Gambia 4 

Top 10 657 

Rest 20 

Gesamt  677 

 

Geschlecht Multifaktorielle Altersfeststellung 

Männlich 626 

Weiblich 50 

keine Angabe 1 

Gesamt 677 
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Zur Frage 16: 

• Wie oft wurde im Jahr 2021 nach einer multifaktoriellen Untersuchungsmethodik zur 

Altersdiagnose eine Volljährigkeit nachgewiesen? 

a. Wie gliedern sich diese Fälle nach Nationalitäten auf? 

b. Wie gliedern sich diese Fälle nach Geschlechter auf? 

Im Jahr 2021 wurden 202 Personen nach einer multifaktoriellen Altersfeststellung als 

volljährig erklärt. 

Staatsangehörigkeit Multifaktorielle Altersfeststellung 

Somalia 106 

Afghanistan 59 

Syrien 17 

Gambia 4 

Ghana 2 

Algerien 2 

Bangladesch 2 

Guinea 2 

Tunesien 1 

Südsudan 1 

Top 10 196 

Rest 6 

Gesamt 202 

 

Geschlecht Multifaktorielle Altersfeststellung 

Männlich 183 

Weiblich 19 

Gesamt 202 

Zur Frage 17: 

• Wie oft wurde bisher im Jahr 2022 bei einer behaupteten Minderjährigkeit eines 

Asylwerbers eine multifaktorielle Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose 

angeordnet? 

a. Wie gliedern sich diese Fälle nach Nationalitäten auf? 

b. Wie gliedern sich diese Fälle nach Geschlechter auf? 

Im Zeitraum Jänner bis Juli 2022 wurden 455 multifaktorielle Altersfeststellungen 

angeordnet.  
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Es darf darüber hinaus zu den Fragen 17 und 17a auf das Kapitel 9.1 der 

Detailstatistik_BFA Kennzahlen 1.-2. Quartal 2022 auf der Homepage des 

Bundesministeriums für Inneres verwiesen werden. 

Eingeleitete multifaktorielle Untersuchungen Anzahl 

Afghanistan 237 

Somalia 74 

Syrien 55 

Pakistan 33 

Indien 11 

Algerien 5 

Top6 415 

Rest 40 

Gesamt 455 

 

Eingeleitete multifaktorielle Untersuchungen Anzahl 

Männlich 432 

Weiblich 12 

unbekannt 11 

Gesamt 455 

Zur Frage 18: 

• Wie oft wurde bisher im Jahr 2022 nach einer multifaktoriellen 

Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose eine Volljährigkeit nachgewiesen? 

a. Wie gliedern sich diese Fälle nach Nationalitäten auf? 

b. Wie gliedern sich diese Fälle nach Geschlechter auf? 

Im Zeitraum Jänner bis Juli 2022 wurden 102 Personen nach einer multifaktoriellen 

Altersfeststellung als volljährig erklärt. 

Durchgeführte multifaktorielle Untersuchungen Anzahl 

Somalia 51 

Afghanistan 33 

Syrien 5 

Algerien 2 

Burundi 2 

Kamerun 2 

Top6 95 

Rest 7 

Gesamt 102 
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Durchgeführte multifaktorielle Untersuchungen Anzahl 

Männlich 95 

Weiblich 6 

unbekannt 1 

Gesamt 102 

 

Gerhard Karner 
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